
Bekanntmachung der Genehmigung zur Anpassung des Höchstbetrages der 
Liquiditätskredite für das Jahr 2020 der Stadt Bensheim 

 
Die Genehmigung zur Anpassung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite zur 
Haushaltssatzung 2020 der Stadt Bensheim wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Die Genehmigung hat folgenden Wortlaut: 
 
„Hiermit genehmige ich gemäß § 105 Abs. 2 HGO und entsprechend Ziffer 1 des Erlasses 
des Hess. Ministeriums des Inneren und für Sport (HMDIS) vom 30. März 2020 die 
Neufestsetzung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite für das Haushaltsjahr 2020 in 
Höhe von 50.000.000 €, der durch Beschlussfassung des Haupt- und Finanzausschusses 
der Stadt Bensheim von ursprünglich 12 Mio. € um 38 Mio. € erhöht wurde.  
 
Im Auftrag 
gez. 
Behrendt“     Siegel“ 
 
 
 
 
Die Genehmigung zur Anpassung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite zur 
Haushaltssatzung 2020 der Stadt Bensheim kann aus aktuellem Anlass zur Einsichtnahme 
nicht ausgelegt werden. Eine Einsichtnahme ist elektronisch auf der Internetseite der Stadt 
Bensheim möglich. Die öffentliche Auslegung der Genehmigung zur Anpassung der 
Liquiditätskredite zur Haushaltssatzung 2020 der Stadt Bensheim wird zu gegebener Zeit 
nachgeholt.  
 
Bensheim, den 30.05.2020      Der Magistrat  

      der Stadt Bensheim 
       gez.  
                Oyan 
              Stadtrat 






